
 
 
 
EXPERIMENT e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die internationalen Jugendaustausch mit 
dem Ziel organisiert, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern* zu ermöglichen: 

 
·  die kulturelle Vielfalt dieser Welt kennen und schätzen zu lernen, 
·  sich der eigenen kulturellen Identität und Geschichte, sowie der daraus resultierenden 

Prägung und Verantwortung bewusst zu werden, 
·  Einstellungen und Fertigkeiten zu erlernen, die eine Verständigung über kulturelle 

Grenzen hinweg ermöglichen, 
·  eine Grundlage dafür zu schaffen, einen Beitrag zur Lösung von zwischenmenschlichen 

und internationalen Problemen leisten zu können, um damit langfristig der 
Völkerverständigung und dem Frieden zu dienen. 

 
1. Vertragsparteien  
 
1.1 Veranstalter 
 Wir - EXPERIMENT e.V., Gluckstraße 1, 53115 Bonn - sind Veranstalter im Sinne der §§ 651a ff. 

BGB.  
 
1.2 Teilnehmer 

Der Teilnehmer muss das für das jeweilige Programm vorgeschriebene Alter haben und die übrigen 
Programmvoraussetzungen erfüllen. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie das jeweilige 
Programm aktiv mitgestalten und sich daran beteiligen. Soweit Vorbereitungsseminare angeboten 
werden, ist die Teilnahme daran verpflichtend, während  mögliche Nachbereitungsseminare 
freiwillig besucht werden können. 
 

2. Vertragsabschluss  
 
2.1 Bewerbung  

Die Bewerbung muss schriftlich, per Fax oder per e-mail bei uns eingereicht werden; bei 
Minderjährigen ist die Bewerbung von allen gesetzlichen Vertretern (Erziehungsberechtigten) zu 
unterschreiben. 
 

2.2 Auswahlgespräch  
Bei grundsätzlicher Eignung für das gewählte Programm laden wir den Teilnehmer zu einem 
Auswahlgespräch ein, das uns die Überprüfung seiner persönlichen Eignung und dem Teilnehmer 
ermöglichen soll, uns und das Programm genauer kennen zu lernen. Nur unsere schriftliche 
Bestätigung nach dem Auswahlgespräch ist ein verbindliches Vertragsangebot an den Teilnehmer. 

 
2.3 Zustandekommen des Vertrags  

Der Vertrag kommt erst zustande, wenn uns auf unser Vertragsangebot die Anmeldung des 
Teilnehmers (= Annahme) schriftlich, per Fax oder per e-mail zugegangen ist. 
 

3. Vertragliche Leistungen  
 
3.1 Leistungen des Veranstalters �

Wir verpflichten uns, in Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen vor Ort einen 
mehrmonatigen Schüleraustausch für den Teilnehmer zu organisieren und die in der 
Leistungsbeschreibung in unserer Broschüre bzw. im Internet aufgeführten Leistungen zu 
erbringen.  
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3.2 Leistungen des Teilnehmers �
Die gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers haften neben ihm als Gesamtschuldner für die Zahlung 
des Reisepreises. Dieser wird wie folgt fällig:  
 

·  eine Anzahlung in Höhe von 15% nach Vertragsschluss mit Übersendung unserer 
schriftlichen Reisebestätigung (§ 651a Abs. 2 BGB, § 6 BGB-InfoV) und des 
Sicherungsscheins (§ 651 k Abs. 3 BGB); 

·  50% des Reisepreises 4 Monate vor der geplanten Ausreise; 
·  die restlichen 35% des Reisepreises 2 Monate vor der geplanten Ausreise, spätestens 

jedoch mit der Aushändigung der vollständigen Programm- und Reiseunterlagen.  
 
Ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises vor Reisebeginn besteht kein Anspruch auf unsere 
weiteren vertraglichen Leistungen. Alle Zahlungen sind auf das Konto Nr. 272 272 000  bei der 
Commerzbank , BLZ 370 800 40, zu leisten. 
Soweit in der Programmbeschreibung nicht etwas anderes aufgeführt ist, ist der Teilnehmer selbst 
dafür verantwortlich, die für die Durchführung der Reise notwendigen Ausweispapiere Einreise- und 
Aufenthaltsbescheinigungen sowie Impfnachweise rechtzeitig und vollständig zu beschaffen. Wenn 
der Teilnehmer die von uns festgelegten Reisetermine nicht einhält, hat er daraus entstehende 
Mehrkosten und sonstige Konsequenzen zu tragen. 
Bis zum Ende des Vertrages muss uns der Teilnehmer alle Informationen geben, die für das 
Vertragsverhältnis und den Erfolg des Programms von Bedeutung sind. 
 

4. Programmverlauf  
 
4.1 Verhaltensregeln für den Teilnehmer 
 Grundlegende Voraussetzung für einen erfolgreichen Aufenthalt ist, dass der Teilnehmer unsere 

sowie die Verhaltensregeln der jeweiligen ausländischen Partnerorganisation beachtet. Diese 
Regeln sind wesentlicher Vertragsbestandteil. Verstöße dagegen können so schwerwiegend sein, 
dass uns, der Schule, der Familie oder den übrigen Teilnehmern ein Verbleiben des betreffenden 
Teilnehmers im Programm nicht zuzumuten ist. Hält er in einem solchen Fall trotz etwa 
erforderlicher Abmahnung die Verhaltensregeln nicht ein, steht uns ein wichtiger Grund zur 
Kündigung des Vertrages zu; diese muss schriftlich erklärt werden. Mehrkosten, die durch diese 
vorzeitige Beendigung des Aufenthaltes entstehen, trägt der Teilnehmer. 

�
4.2 Platzierung 
 Wir haben das alleinige Recht, Platzierungen in Gastfamilien und – falls wir es für erforderlich 

halten – Neuplatzierungen vorzunehmen. Der Teilnehmer bzw. dessen gesetzliche Vertreter 
akzeptieren eine Zuweisung unabhängig von  ethnischem Hintergrund und Religion der Gastfamilie. 
Wird die von uns ausgewählte Familie nicht akzeptiert, können wir keine weitere Platzierung 
garantieren. 
 

4.3 Rechte an Aufzeichnungen 
 Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass ihn zeigende bzw. 

wiedergebende Bild- oder Textaufzeichnungen, die im Zusammenhang mit seiner 
Programmteilnahme hergestellt wurden, von uns für eigene Zwecke verwendet werden. Die 
Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

 
5. Preisänderungen  
 
5.1 Erhöhung von Kosten und Abgaben 
 Wir behalten uns vor, den im Vertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der 

Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen nach Vertragsabschluss, wie 
beispielsweise Flughafengebühren oder Kerosinzuschläge, oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse, nach folgenden Maßgaben zu ändern: 

 
5.2 Beförderungskosten 
 Erhöhen sich nach Vertragsabschluss die bei Abschluss des Vertrages bestehenden 

Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten (Kerosinzuschläge), so können wir den 
Reisepreis nach folgender Berechnung erhöhen:  

 
·  Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung können wir von dem Teilnehmer den 

Erhöhungsbetrag verlangen; 



·  in anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel 
geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des 
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für 
den Einzelplatz können wir von dem Teilnehmer verlangen.  

 
5.3 Abgaben 
 Werden die bei Abschluss des Vertrages bestehenden Abgaben, wie beispielsweise 

Flughafengebühren, uns gegenüber nach Vertragsabschluss erhöht oder ändern sich die für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Abschluss des Vertrages zu unseren Lasten, so 
kann der Reisepreis um den entsprechenden, ggf. anteiligen, Betrag heraufgesetzt werden.  

 
5.4 Begrenzung des Änderungsrechts 
 Eine Erhöhung nach den Ziffern 5.1/5.2 ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und 

vereinbartem Reisetermin mehr als vier Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände 
vor Vertragsabschluss weder eingetreten noch für uns vorhersehbar waren. 

 
5.5 Rücktrittsrecht 
 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises haben wir den Teilnehmer unverzüglich 

zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei 
Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der Teilnehmer berechtigt, für ihn kostenfrei vom Vertrag 
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
wir in der Lage sind, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Teilnehmer aus unserem Angebot 
anzubieten.  

 
5.6 Ausübungsfrist 
 Der Teilnehmer hat diese Rechte unverzüglich nach unserer Erklärung über die Preiserhöhung 

bzw. Änderung der Reiseleistung uns gegenüber geltend zu machen.  
. 
6. Vorzeitige Vertragsbeendigung  
 
6.1 Rücktritt des Teilnehmers 

Vor Reiseantritt kann der Teilnehmer jederzeit vom Vertrag zurücktreten; diese Erklärung sollte zu 
Beweiszwecken schriftlich abgegeben werden. In diesem Fall, oder wenn der Teilnehmer die Reise 
aus Gründen (mit Ausnahme höherer Gewalt im Sinne des § 651j BGB) nicht antritt, die von uns 
nicht zu vertreten sind, verlieren wir zwar unseren Anspruch auf den Reisepreis, können aber 
angemessenen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für unsere Aufwendungen 
verlangen. Bei Berechnung des Ersatzes berücksichtigen wir den Wert der von uns ersparten 
Aufwendungen und eine mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung.  
Als Ersatz im Rücktrittsfall verlangen wir in der Regel pauschal die nachstehenden Anteilsbeträge 
des Reisepreises: 
 

·  zwischen Übersendung der Platzierungsunterlagen und Erhalt der Einladung zum 
Vorbereitungsseminar 15%,  

·  Rücktritt nach Erhalt dieser Einladung und bis zur Mitteilung der Gastfamilie bzw. deren 
Bestätigung 25%,  

·  nach diesem Zeitpunkt 40 %, 
 
es sei denn, der Teilnehmer weist uns nach, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder 
Nichtantritt der Reise keine oder wesentlich geringere Kosten entstanden sind. Die gesetzlichen 
Vertreter haften neben dem Teilnehmer als Gesamtschuldner. 

 Soweit wir dem Teilnehmer nicht spätestens 14 Tage vor Reiseantritt Name und Anschrift der für 
ihn nach Ankunft bestimmten Gastfamilie und einen Ansprechpartner im Gastland mitgeteilt und ihn 
auf den Aufenthalt angemessen vorbereitet haben, kann der Teilnehmer zurücktreten, ohne 
Aufwendungsersatz leisten zu müssen (§ 651l BGB). 

 
 6.2 Rücktritt des Veranstalters 

Wir sind berechtigt, vor Reiseantritt aus wichtigem, in der Person des Teilnehmers liegenden 
Grund, der nach Vertragsabschluss bekannt wird, vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere in 
folgenden Fällen: 
 

·  bei dem Teilnehmer bestehen gesundheitliche Beeinträchtigungen, die den 
Programmerfolg objektiv gefährden können (wie insbesondere Essstörung oder 
psychische Erkrankung bzw. Zustand nach solchen Leiden) und unsere Unkenntnis 



dieser Beeinträchtigungen ist weder durch unser Verschulden noch durch einen Verstoß 
gegen unsere Informationspflichten begründet. 

·  strafbare Handlungen oder Drogenkonsum des Teilnehmers, 
·  erhebliche Verschlechterung der Schulnoten nach Vertragsschluss und dem zufolge 

Verweigerung der Aufnahme des Teilnehmers durch die Schule im Gastland; 
 
Der Rücktritt ist unverzüglich gegenüber dem Teilnehmer, bei Minderjährigen gegenüber dessen 
gesetzlichen Vertretern, zu erklären, spätestens jedoch zwei Wochen, nachdem wir von dem 
Rücktrittsgrund Kenntnis erlangt haben. Soweit der Teilnehmer unseren Rücktritt zu vertreten hat, 
können wir eine Entschädigung entsprechend Ziff. 6.1. verlangen. 
 

6.3 Rücktritt bei Nichtplatzierbarkeit 
 Die von uns erbrachte Leistung ist davon abhängig, dass sich eine ausreichende Anzahl geeigneter 

und zur Aufnahme von Teilnehmern bereiter Gastfamilien und Gastschulen im Zielland findet. Sollte 
dies wider Erwarten nicht gelingen und es unserer Partnerorganisation nicht möglich sein, den 
Teilnehmer rechtzeitig vor Abreise im Zielland zu platzieren, so werden wir uns bemühen, ihm einen 
Platz im Programm einer Partnerorganisation in einem anderen Aufnahmeland anzubieten. Ist auch 
dies nach besten Kräften nicht oder nicht zu den vereinbarten Programmgebühren möglich, so sind 
sowohl wir als auch der Teilnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Über die 
Nichtplatzierbarkeit werden wir den Teilnehmer unverzüglich informieren und ihm im Rücktrittsfall 
seine bislang geleisteten Zahlungen unverzüglich erstatten. 

 
6.4 Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der Teilnehmer einzelne Leistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 
zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so werden wir uns bei den Leistungsträgern um eine 
Erstattung der Aufwendungen bemühen, es sei denn, es handelte sich um völlig unerhebliche 
Leistungen oder eine Erstattung wäre aus rechtlichen Gründen nicht zulässig. 
 

6.5 Kündigung durch den Teilnehmer 
 Der Teilnehmer kann den Vertrag bis zur Beendigung der Reise jederzeit kündigen. In diesem Falle 

sind wir berechtigt, den vereinbarten Reisepreis abzüglich der ersparten Aufwendungen zu 
verlangen. Wir sind verpflichtet, die infolge der Kündigung notwendigen Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst. Die Mehrkosten fallen dem 
Teilnehmer zur Last. Diese Rechte sind für uns ausgeschlossen, wenn der Teilnehmer wegen 
Mangels (§ 651 e BGB) oder wegen höherer Gewalt (§ 651 j BGB) kündigen kann. 

 
6.6. Kündigung durch den Veranstalter 

Ein schwerwiegender Verstoß gegen die unsere und die Verhaltensregeln unserer 
Partnerorganisation nach Reiseantritt (z.B. Verstoß gegen die Gesetze des Gastlandes) zieht den 
sofortigen Ausschluss aus dem Programm sowie die umgehende Rückkehr nach Deutschland nach 
sich. Dasselbe gilt, sofern nachweisbares, trotz Abmahnung fortgesetztes Fehlverhalten dazu führt, 
dass die Gastfamilie, die Schule oder die Partnerorganisation die Fortsetzung des Aufenthalts 
ablehnt. Hinsichtlich unseres Anspruchs auf den Reisepreis gilt das bei Ziffer 6.5 Geregelte. 
 

7. Haftungsbeschränkung  
 Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf die Höhe des 
dreifachen Reisepreises beschränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig von uns herbeigeführt worden ist, oder soweit wir für einen dem Teilnehmer 
entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines unserer Leistungsträgers 
verantwortlich sind. 
 

8. Weitere Bestimmungen  

Die Unwirksamkeit, Lückenhaftigkeit oder Unanwendbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen 
dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen führt nicht zur Unwirksamkeit oder Unanwendbarkeit der 
übrigen Bestimmungen. 
Das Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer und uns unterliegt deutschem Recht. Soweit 
gesetzlich zulässig, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn, wenn der Teilnehmer seinen Wohnsitz 
in Deutschland hat, Wien für Teilnehmer mit Wohnsitz in Österreich und Zürich für Teilnehmer mit 
Wohnsitz in der Schweiz. 

 
 
Stand: September 2011 


